
4. Ist Art. 6 Abs. 2 derselben Richtlinie dahin gehend auszule
gen, dass er es verbietet, dass in Vorschriften Grenzwerte für 
den Lärmpegel am Boden festgelegt werden, die beim Über
flug von Gebieten in der Umgebung eines Flughafens ein
zuhalten sind und bei deren Überschreitung dem Verursa
cher der Überschreitung eine Sanktion auferlegt werden 
kann, wenn mit Flugzeugen, die den Standards des Bands 
I Teil II Kapitel 4 des Anhangs 16 des Abkommens über die 
Internationale Zivilluftfahrt entsprechen, möglicherweise ge
gen diese Vorschriften verstoßen wird? 

( 1 ) ABl. L 85, S. 40. 

Vorabentscheidungsersuchen des Obersten Gerichtshofs 
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Vorlagefragen 

1. Ist Art. 4 der Richtlinie 79/7/EWG ( 1 ) dahin auszulegen, dass 
auch das im Recht der gesetzlichen Pensionsversicherung 
vorgesehene System der jährlichen Pensionsanpassung (Va
lorisierung) unter das Diskriminierungsverbot des Abs. 1 
dieser Vorschrift fällt? 

2. Für den Fall der Bejahung von Frage 1.): 

Ist Art. 4 der Richtlinie 79/7/EWG dahin auszulegen, dass er 
einer nationalen Bestimmung über die jährliche Pensions
anpassung entgegensteht, nach der für eine bestimmte 
Gruppe von Kleinstpensionsbeziehern eine potentiell gerin
gere Erhöhung als für andere Pensionsbezieher vorgesehen 
ist, sofern von dieser Regelung 25 % der männlichen, aber 
57 % der weiblichen Pensionsbezieher nachteilig betroffen 
werden und ein objektiver Rechtfertigungsgrund fehlt? 

3. Für den Fall der Bejahung von Frage 2.): 

Kann eine Benachteiligung weiblicher Pensionsbezieher bei 
der jährlichen Erhöhung ihrer Pension mit dem früheren 
Pensionsanfallsalter und/oder der längeren Bezugsdauer 
weiblicher Pensionsbezieher und/oder damit gerechtfertigt 
werden, dass der Richtsatz für ein sozialrechtlich vorgesehe
nes Mindesteinkommen (Ausgleichszulagenrichtsatz) über
proportional erhöht wurde, wenn die Bestimmungen über 
die Gewährung des sozialrechtlich vorgesehenen Mindestein
kommens (Ausgleichszulage) eine Anrechnung der sonstigen 
eigenen Einkünfte des Pensionsbeziehers sowie der Einkünfte 
seines im gemeinsamen Haushalt lebenden Ehegatten vor
sehen, während bei den anderen Pensionsbeziehern die Pen
sionserhöhung ohne die Anrechnung sonstigen eigenen Ein
kommens des Pensionsbeziehers oder des Einkommens sei
nes Ehegatten erfolgt? 

( 1 ) Richtlinie 79/7/EWG des Rates vom 19. Dezember 1978 zur schritt
weisen Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von 
Männern und Frauen im Bereich der sozialen Sicherheit; ABl. 1979, 
L 6, S. 24 
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